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Editorial

Unser Titelbild:

Das Abfertigungs-

verfahren:

Jede Sekunde zählt.

Foto: DB AG/

Lautenschläger.

Liebe Leserinnen und Leser,

Hauptziel unserer Zeitschrift ist die Förderung der Betriebssicherheit und der Arbeits-
sicherheit bei der DB AG. So steht es in der Kopfzeile auf unserem Titelblatt.

Gemeinsam mit Ihnen sind wir stolz, dass die Eisenbahn eines der sichersten
Verkehrsmittel ist und von der breiten Öffentlichkeit auch so gesehen wird. Aber haben
Sie sich schon einmal gefragt, was Sicherheit eigentlich so ganz genau ist, wie man sie
beschreiben kann? Irgendwie weiß man was gemeint ist. Aber wenn man es in Worte
kleiden soll, wird’s schon schwierig. Wir haben deshalb einmal ins Internet-Lexikon

geschaut und aus einer Vielzahl Definitionen die folgende herausgesucht:

„Sicherheit ist ein Gefühl oder eine objektive Wahrscheinlichkeit, das mit der subjekti-
ven oder objektiven Abwesenheit von Gefahren steigt. Die objektive Abwesenheit von

Gefahren ist das Gegenteil der zusammengenommenen Eintrittswahrscheinlichkeit
aller Risiken.“

Klingt sehr abstrakt. Nach mehrfachem Lesen ist man von der absoluten Richtigkeit
überzeugt. Aber so richtig was zum Anfassen (zum Begreifen), ist es wohl eher nicht.
Wir haben es deshalb einmal für uns versucht es auf eine griffige Formel zu bringen:

� Sicherheit = Abwesenheit von Gefahren,
� Sicherheit herstellen = Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken vermindern.

Aber hilft uns das im Einzelfall? Wie können wir und vor allem Sie
in Ihrer verantwortlichen Tätigkeit Betriebs- und Arbeitssicherheit

herstellen?

Sicherheit ist am ehesten zu erreichen, wenn die Prozesse
stimmen. Prozesse stimmen, wenn sie durchdacht, auf mögliche

Gefährdungen untersucht und mit allen Verfahrensbeteiligten
abgestimmt sind. Dies aber kostet Zeit und Zeit ist im betriebli-

chen Alltag eher knapp. Zeitnot kann zu Hektik führen und daraus
Gefährdung entstehen.

Und genau hier liegt der Schlüssel. Die meisten Situationen, auch
bei Abweichungen und Störungen, sind Standardsituationen und

die richtigen Handlungsweisen können deshalb bereits im
Vorhinein geregelt werden. Das Ergebnis ist das Regelwerk, zum

Beispiel die KoRil 408 „Züge fahren und Rangieren“ oder die
KoRil 132 0118 „Grundsätze der Gesundheitsförderung, des

Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung; Arbeiten im Gleisbereich“.

Wenn man die Regeln beherrscht, kann man seine ganze Konzentration auf die
zeitgerechte Umsetzung richten.

Wie passt die vorgenannte Argumentation zu den verstärkten Bemühungen um mehr
Pünktlichkeit? Pünktlichkeit und Sicherheit sind kein Gegensatz. Je pünktlicher wir

sind, umso dichter sind wir am Idealzustand des Betriebsprozesses.

Wenn wir unpünktlich sind bedeutet dies aber nicht, dass wir unsicherer sind. Auch für
notwendige Abweichungen gibt es sichere Regeln. Wir befinden uns jedoch außerhalb

des geplanten Idealzustands, die Qualität leidet und unser Kundenversprechen wird
nicht eingehalten. Es gilt deshalb, den Idealzustand – die Pünktlichkeit – von Anfang

an zu erreichen, zu erhalten bzw. ihn möglichst schnell wiederherzustellen.

In diesem Heft beleuchten wir unter der Überschrift „Gemeinsam für Sicherheit und
Pünktlichkeit“ den Abfertigungsprozess von Zügen im Fernverkehr. Ein weiterer Aspekt

ist der Sicherungsmaßnahme „Feste Absperrung“ bei Arbeiten im Gleisbereich
gewidmet.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihr „BahnPraxis“-Redaktionsteam.

Übrigens: Sind Sie mit allem einverstanden? Haben Sie Fragen? Die Redaktion nimmt
Ihre Leserbriefe gerne entgegen. Die Anschrift finden Sie im Impressum.

Sicherheit und Pünktlichkeit

Im Rahmen der Pünktlichkeitsoffensive
werden gemeinsame Trainings mit Trieb-
fahrzeugführen, Fahrdienstleitern und
Zugbegleitern durchgeführt. Hieraus re-
sultierte die Idee, das Abfertigungsver-
fahren in BahnPraxis nochmals erläu-
ternd darzustellen.

Seite 83

Der Nachbar-Fdl hat „verpennt“

Dies passiert zwar äußerst selten, aber
wenn, dann sollte der Fdl genau wissen,
was zu tun ist. Der vorliegende Artikel
beschreibt das Verfahren „Betriebsstel-
le nach unterbrochener Arbeitszeit nicht
besetzt“.

Seite 85

Feste Absperrung

Eine der wirksamsten technischen Ein-
richtungen zur Abwendung der Gefah-
ren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten
im Gleisbereich ist die Feste Absper-
rung. Daher sind in diesem Heft zwei
Beiträge diesem Thema gewidmet.
Zunächst wird die Feste Absperrung
detailliert beschrieben und die Voraus-
setzungen zum Einsatz erläutert. An-
schließend erfahren Sie Einzelheiten über
das Sicherungssystem  FALKON, eine
Feste Absperrung mit integrierter akus-
tisch-optischer Warnung.

Seite 90
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In den Trainings „Zusammenar-
beit & Pünktlichkeit“ diskutieren
z.Zt. Zugbegleiter, Triebfahr-
zeugführer und Fahrdienstleiter
an konkreten Praxisfällen, wie
diese Zusammenarbeit zum
Nutzen der Kunden weiter ver-
bessert werden kann. Denn:
Haltezeitüberschreitungen sind
Gift für die Einhaltung des Fahr-
plans.

Jeder hat es sicher schon einmal
selbst erlebt: Schon eine ge-
ringfügige Verzögerung von
„nur“ einer Minute bei der Ab-
fahrt kann in hochbelasteten
Knotenbahnhöfen schnell dazu
führen, dass andere Züge vor
der Einfahrt warten müssen.
Durch den berühmten „Domi-
noeffekt“ entstehen so schnell
scheinbar aus dem Nichts Ver-
spätungen für mehrere Züge,
und es kommt zu enttäuschten
und verärgerten Kunden und zu
Stress bei allen Bahnern.

Die Erfahrungen aus den ge-
meinsamen Trainings der Fahr-
dienstleiter, Triebfahrzeugführer
und Zugbegleiter bestätigen
sich mit Blick auf die Statistik:
Wenn jeder konzentriert und vo-
rausschauend handelt, lassen
sich die Haltezeitüberschreitun-
gen in vielen Fällen wirksam
bekämpfen.

Gern greifen wir eine Anregung
aus den Trainings auf und stel-
len die doch recht komplexen
Aktivitäten bis zur Abfahrt hier
noch einmal im Zusammenhang
dar:

Pünktlichkeit
fängt weit vor der
Abfahrt an

Betreuung am Bahnsteig
durch das Serviceteam
Gerade bei kurzen Aufenthalts-
zeiten können die Service-Mit-
arbeiter von DB Station&Service
schon vor Ankunft eines Zuges
einen wichtigen Beitrag leisten:

� durch aktive Ansprache und
Anbieten von Unterstützung
insbesondere bei hilfsbedürf-
tigen Fahrgästen und Reise-
gruppen („Guten Tag, wie
kann ich Ihnen helfen? In
welchem Wagen haben Sie
reserviert?“ etc.) und auch
bei Fahrgästen mit Fahrrä-
dern („Guten Tag, die Fahr-
radstellplätze finden Sie in
Wagen …, der im Abschnitt
… halten wird. Wenn Sie Ihr
Gepäck getrennt vom Fahr-
rad einladen, ist der Einstieg
leichter…“),

� durch die rechtzeitige und
vollständige Lautsprecher-
ansage gemäß den Stan-
dards der Richtlinie 508
(besonders wichtig bei Un-
regelmäßigkeiten bei der
Zugbildung und kurzfristigen
Gleisveränderungen).

Standort und Verteilung
des Zugteams
Auch der Standort und die Ver-
teilung des Zugteams hat gro-
ßen Einfluss auf die optimale
Betreuung der Fahrgäste, ei-

nen zügigen Fahrgastwechsel
und die sichere und pünktliche
Abfertigung des Zuges. Des-
halb gilt:
Aus- und Einstiegsbetreu-
ung dort leisten, wo beson-
derer Bedarf besteht.

Natürlich kann das Zugbeglei-
terteam nicht überall sein. Aber
in jedem Fall muss die Vertei-
lung über den gesamten Zug
bereits bei Ankunft sicherge-
stellt sein. Auch ist es klar, dass
der Zugbegleiter immer vor den
Fahrgästen aussteigt. Das ist
schließlich die Voraussetzung
für Verabschiedung bzw. Be-
grüßung, das Geben von Kurz-
auskünften und Anreichen von
Gepäck beim Fahrgastwechsel.
Priorität haben die 1. Klasse,
hilfsbedürftige Fahrgäste, der
Fahrradwagen, AIRail-Bereiche
etc. Ansonsten hält sich jeder
Zugbegleiter in seinem Betreu-
ungsbereich dort auf, wo der
Fahrgastwechsel besonders
lebhaft ist, z.B. an Treppenauf-
gängen.

In Kopfbahnhöfen hält sich ein
Zugbegleiter grundsätzlich am
letzten Wagen auf. Damit kön-
nen in „letzter Sekunde“ vom
Querbahnsteig herbeieilende
Fahrgäste jederzeit in Empfang
genommen werden und die Si-
cherheit kann bei der Abfahrt
wesentlich erhöht werden.

Wahrnehmung der
Zugaufsicht
Die Zugaufsicht obliegt grund-
sätzlich dem Zugführer. Diese

betriebliche Funktion nimmt bei
Zügen der DB Fernverkehr AG
der Zugchef wahr.

Bei ICE-Doppelzügen über-
nimmt auf bestimmten Bahn-
höfen mit nur einer Bedienstelle
für das Lichtsignal Zp 9 der 1.
Zugbetreuer oder der Service-
chef die Zugaufsicht. Die Vor-
aussetzungen und Bahnhöfe
sind im Modul 410.1401 veröf-
fentlicht.

Zur Unterstützung der Zug-
teams wird auf großen Knoten-
bahnhöfen zu bestimmten Zei-
ten eine spezielle Örtliche Auf-
sicht eingesetzt. Diese Aufsicht
übernimmt dann gemäß den
aktuellen betrieblichen Weisun-
gen die Zugaufsicht.

Rechtzeitige
Zugfertigmeldung
Für den Fahrdienstleiter ist es
sehr wichtig, rechtzeitig zu wis-
sen, dass ein Zug fertig ist und
der pünktlichen Abfahrt nichts
im Wege steht. Nur so ist mög-
lich, die Fahrstraßen zum richti-
gen Zeitpunkt einzustellen. Eine
auf „Verdacht“ gestellte Fahr-
straße kann, wenn der Zug dann
erst deutlich verzögert abfährt,
u.U. den gesamten Ausfahrbe-
reichs eines Bahnhofs sinnlos
für mehrere Minuten blockie-
ren. Kostbare Zeit, die für ande-
re Zugfahrten unwiederbringlich
verloren ist.

Deshalb ist neu in der ab
15.07.2004 gültigen Richtlinie
410 10 für Züge des Fernver- �

Gemeinsam für Sicherheit und Pünktlichkeit:

Die Zusammenarbeit bei der
Zugabfertigung im Fernverkehr

Frank Hoffmann, Leiter Qualifizierung und Umsetzung der Servicestrategie Bordservice
Sicherheit bildet die Basis der Dienstleistung im System Bahn und die Pünktlichkeit ist unser im Fahrplan
veröffentlichtes Leistungsversprechen an unsere Fahrgäste. Täglich sorgen bei mehreren tausend Halten

die Zugteams (Zugbegleiter und Triebfahrzeugführer) der DB Fernverkehr AG gemeinsam mit den
Fahrdienstleiter – auf großen Bahnhöfen unterstützt durch die Örtlichen Aufsichten und die Serviceteams –

durch ein exaktes Zusammenspiel für eine pünktliche Abfahrt der Fernverkehrszüge.
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kehrs vorgeschrieben, dass
immer, wenn eine Zugfertigmel-
dung erforderlich ist, diese

� am Zugabgangsbahnhof
spätestens drei Minuten,

� auf Unterwegsbahnhöfen
möglichst bis zwei Minuten,

vor der Abfahrt an den Fahr-
dienstleiter zu geben ist.

Voraussetzung: Zustimmung des Fdl  zur Abfahrt ist erteilt.

Zeitpunkt Zugführer Zugschaffner

17 Sekunden ggf. Tür mit Vierkant der
vor Zeigersprung Notentriegelung frei schalten

15 Sekunden Bandansage bedienen1) Tür mit Vierkant der
vor Zeigersprung Notentriegelung frei schalten

5 Sekunden Achtungspfiff geben1)

vor Zeigersprung

Zeigersprung Türschließeinrichtung bedienen

Während des Schließvorgangs Überwachung des Schließvorgangs Überwachung des Schließvorgangs

Bei Beendigung des Fertigmeldung der Zs entgegennehmen Fertigmeldung an den Zf
Schließvorgangs

Zp 9 erteilen2) Einsteigen

Einsteigen

Beobachten der Vorgänge am Zug Beobachten der Vorgänge am Zug
aus der geöffneten Wagentür aus der geöffneten Wagentür

Bei Ingangsetzen des Zuges eigene Tür schließen, ggf. Vierkant eigene Tür schließen, ggf. Vierkant
der Notentriegelung zurückstellen der Notentriegelung zurückstellen

Bis zum Verlassen des Bahnsteigs Beobachten der Vorgänge bei der Beobachten der Vorgänge bei der
Abfahrt aus dem Türfenster bzw. Abfahrt aus dem Türfenster bzw.
dem nächsten zu öffnenden Fenster dem nächsten zu öffnenden Fenster
(soweit vorhanden) (soweit vorhanden)

*bei nicht vorhandener bzw. unwirksamer TB 0 abweichender Ablauf gem. Ril 494.0262
1)  übernimmt die örtliche Aufsicht, wenn diese die Zugaufsicht wahrnimmt
2) Fertigmeldung an die örtliche Aufsicht, wenn diese die Zugaufsicht wahrnimmt                           P.TVZ 3, 28.05.04

Tabelle 1:

Abfertigungsverfahren für

lokbespannte Reisezüge.

Voraussetzung: Zustimmung des Fdl zur Abfahrt ist erteilt

Zeitpunkt Zugführer Zugschaffner

20 Sekunden Bandansage bedienen1) Tür mit Türentriegelung frei schalten
vor Zeigersprung

10 Sekunden „Achtungspfiff geben1)

vor Zeigersprung

8 Sekunden Türschließeinrichtung bedienen
vor Zeigersprung

Während des Schließvorgangs Überwachung des Schließvorgangs Überwachung des Schließvorgangs

Bei Beendigung des Fertigmeldung der Zs entgegennehmen Fertigmeldung an den Zf
Schließvorgangs

Zp 9 erteilen2) Einsteigen und eigene Tür schließen

Einsteigen und eigene Tür schließen

Bis zum Verlassen des Bahnsteigs Beobachten der Vorgänge bei der Beobachten der Vorgänge bei der
Abfahrt aus dem Türfenster Abfahrt aus dem Türfenster

1) übernimmt die örtliche Aufsicht , wenn diese die Zugaufsicht wahrnimmt
2) Fertigmeldung an die örtliche Aufsicht, wenn diese die Zugaufsicht wahrnimmt                           P.TVZ 3, 28 .05.04

Tabelle 2: Abfertigungsverfahren für ICE-Züge.

Zustimmung des
Fahrdienst-
leiter zur Abfahrt

Die Zustimmung des Fahr-
dienstleiter an die Zugaufsicht
erfolgt im Regelfall durch die
Fahrtstellung des Hauptsignals.

Bei Vorliegen aller Vorausset-
zungen sollte dies mindestens
30 Sekunden vor der planmäßi-
gen Abfahrt erfolgen.

Bei Unregelmäßigkeiten kann
die Zustimmung alternativ durch

� schriftlichen Befehl,
� die Signale Zs 1, Zs 7 (nur

DS 301), ZS 8, Zs 11 (nur DV
301),

� sowie bei vorhandenem Zs 2
(nur DV 301) auch durch
mündlichen Auftrag erfolgen.
Das Modul der Konzernricht-
linie 408.0331 regelt dazu
die Einzelheiten.

Das Abfertigungs-
verfahren: Jede
Sekunde zählt

Das Modul der Konzernrichtli-
nie 408.0331 regelt die Vorbe-
dingungen und den Handlungs-
ablauf zur Herstellung der Ab-
fahrbereitschaft. Daran schließt
sich das eigentliche Abferti-
gungsverfahren an. Aufgrund
der Besonderheiten der Zug-
systeme unterscheidet die
Richtlinie 410 10 die Abferti-
gungsverfahren für

� lokbespannte Züge und
� ICE-Triebzüge,

die in den Tabellen 1 und 2
beschrieben sind.

Resumée

Nur wenn alle Mitarbeiter, die an
der Kundenbetreuung am Zug
und am Abfertigungsverfahren
beteiligt sind, ihre Aufgaben prä-
zise ausüben, wird es uns gelin-
gen, die Einhaltung der Halte-
zeiten und eine pünktliche Ab-
fahrt sicherzustellen. Dies trägt
bei einem zügigen Betriebsab-
lauf bei und kommt vor allem
auch unseren Fahrgästen zu-
gute.

Aber vergessen Sie nicht, wie
schon eingangs erwähnt:

Die Sicherheit ist die Ba-
sis der Dienstleistung im
System Bahn.                �

BahnPraxis Spezial
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Der Nachbar-Fahrdienstleiter
hat „verpennt“

Dirk H. Enders, DB Netz AG, Zentrale, Grundsätze Betriebsverfahren (N.BGB), Frankfurt am Main

Unter der Modulüberschrift „Betriebsstelle nach unterbrochener Arbeitszeit nicht besetzt“ beschreibt die
KoRil 408.501 die betrieblichen Maßnahmen zur Durchführung von Zugfahrten, wenn nach Ende der unterbrochenen

Arbeitszeit der benachbarte Fahrdienstleiter seine Arbeit nicht aufgenommen hat.

Mal Hand aufs Herz, wem ist
das noch nicht passiert? Da
klingelt nach dem dritten Früh-
dienst in Folge im Sommer bei
schwülwarmen 25° C (Raum-
temperatur) und einer fast
schlaflosen Nacht um 3.00 Uhr
morgens der Wecker und man
dreht sich im Bett nochmals um
und schläft kurzerhand wieder
ein. Dies sollte natürlich nicht
passieren, es ist aber nur allzu
menschlich und so empfiehlt es
sich für die Praxis, gleich meh-
rere Wecker in Folge zeitver-

setzt um wenige Minuten auf
die Weckzeit einzustellen.

Fallbeschreibung
Der Bahnhof Niederwalgern
(FNWA) liegt an der zweigleisi-
gen Hauptbahn Marburg – Gie-
ßen. Im Bahnhof Niederwalgern
zweigt die eingleisige Neben-
bahn in Richtung Herborn ab
(siehe Abbildung 1). Auf der
Nebenbahn ist nichtselbsttäti-
ger Streckenblock eingerichtet.
Da der Bahnhof Niederwalgern

ein Stellwerk der Bauform
Sp Dr S60 besitzt, ist in Rich-
tung Herborn eine technische
Anpassung an den Felderblock
des benachbarten Bahnhofs
Gladenbach (FGLA) vorhanden.
An dieser Stelle weisen wir dar-
auf hin, dass die tatsächlichen
betrieblichen Verhältnisse vor
Ort von der Darstellung in die-
sem Beitrag abweichen; sie sind
jedoch ähnlich.

Während auf der Hauptbahn
alle Betriebsstellen durchge-

hend besetzt sind, herrscht auf
der Nebenbahn nachts unter-
brochene Arbeitszeit.

Arbeitsbeginn für den Fahr-
dienstleiter Gladenbach ist um
4.10 Uhr. Der Fahrdienstleiter
Niederwalgern erwartet die
Meldung seines Kollegen in Gla-
denbach. Als diese jedoch um
4.15 Uhr immer noch nicht ein-
getroffen ist, beschließt er, den
Fahrdienstleiter zuhause anzu-
rufen; mit Erfolg. Der Kollege hat
den Wecker überhört und  �

Abbildung 1: Lageplan Bahnhöfe Niederwalgern und Gladenbach.

BahnPraxis Spezial
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wird noch eine ganze Weile
benötigen, bis er den Dienst
aufnimmt.

Damit steht fest, dass der erste
Zug an diesem Morgen über
den nach unterbrochener Ar-
beitszeit unbesetzten Bahnhof
Gladenbach hinaus durchge-
führt werden muss.

Die KoRil 408.0501 Ab-
schnitt 1, Abs. 1 enthält
hierzu folgende allgemei-
ne Regeln:
Hat nach unterbrochener
Arbeitszeit der Fahrdienst-
leiter der benachbarten ört-
lich besetzten Zugmeldestel-
le oder eines benachbarten
örtlich besetzten Bahnhofs-
teils die Arbeit wider Erwar-
ten nicht aufgenommen,
dürfen Sie Züge ablassen,
wenn Sie mit dem Fahr-
dienstleiter der nächsten ört-
lich besetzten Zugmeldestel-
le oder des nächsten örtlich
besetzten Bahnhofsteils die
Reihenfolge der Züge ver-
einbart haben. Sie müssen
die Zugmeldungen an diese
Stelle geben und Schranken-
wärter oder örtlich besetzte
Blockstellen verständigen
(Örtliche Richtlinien). Das
Befahren des Gegengleises
ist nicht zugelassen.

Die von Niederwalgern aus ge-
sehen nächste benachbarte
örtlich besetzte Zugmeldestelle
ist der Fahrdienstleiter des
Bahnhofs Hartenrod (FHAR),
Arbeitsbeginn 04.20 Uhr.

Da der erste Zug morgens in
Niederwalgern beginnt, wird im
Bahnhof Gladenbach während
der unterbrochenen Arbeitszeit
die Fahrstraße aus Richtung
Niederwalgern nach Gleis 2 so-
wie die Fahrstraße aus Gleis 2 in
Richtung Hartenrod (Herborn)
eingestellt und mittels Fahrstra-
ßenhebel und angebrachten
Hilfssperren gesichert. Darüber
hinaus wird die Erlaubnis vor
Einführung der unterbrochenen
Arbeitszeit so gewechselt, dass
der Fahrdienstleiter Niederwal-
gern den ersten Zug mit Aus-
fahrsignal in Richtung Gladen-
bach ablassen kann.

Lesen Sie hierzu die Re-
geln in Modul 408.0232
Abschnitt 5:
a) Während unterbrochener

Arbeitszeit müssen Sie
Weichen für Durchfahrten
in der Regel zur Fahrt
über die durchgehenden
Hauptgleise stellen. In den
Örtlichen Richtlinien kann
eine andere Stellung be-
stimmt sein.

b) In den Örtlichen Richtlini-
en ist für abzweigende
Strecken die Stellung der
Weichen bestimmt.

c) Sie müssen den Fahrweg
wie folgt sichern:
1. Im Gleisbildstellwerk
müssen Sie Hilfssperre
nach Modul 408.0403
Nr. 3 anbringen.
2. Im mechanischen oder
elektromechanischen
Stellwerk müssen Sie den
der Fahrtrichtung ent-
sprechenden Fahrstra-
ßenhebel bis in die End-
oder Hilfsstellung umle-
gen und Sperre nach
Modul 408.0403 Nr. 5 an-
bringen. Wenn Sie den
Fahrstraßenhebel nicht
umlegen können, müssen
Sie Sperre nach Modul
408.0403 Nr. 6 anbrin-
gen.

In den Örtlichen Richtlinien
ist angeordnet, wie Sie orts-
gestellte Weichen sichern
müssen.

Durch diese Regelung kann sich
nun der Fahrdienstleiter Nieder-
walgern sicher sein, dass im
Bahnhof Gladenbach die Durch-
fahrt durch Gleis 2 eingestellt
und durch Fahrstraßenhebel
gesichert ist.

Zwischen Niederwalgern und
Gladenbach liegen einige nicht-
technisch gesicherte Bahnüber-
gänge, mehrere lokführerüber-
wachte Bahnübergangssiche-
rungsanlagen sowie eine vom
Fahrdienstleiter Gladenbach im
Bahnhof liegende wärter- bzw.
nahbediente Schrankenanlage.
Insbesondere Letztere sowie ein
höhengleicher Bahnsteigzu-
gang im Bahnhof Gladenbach
sind für die weitere Verfahrens-
weise aus Sicht des ablassen-

den Fahrdienstleiters Niederwal-
gern relevant.

Bahnübergänge, bei denen eine
technische Sicherung nicht
wirkt, oder die vom Fahrdienst-
leiter des nicht besetzten Bahn-
hofs Gladenbach überwacht
werden, sind in den Örtlichen
Richtlinien aufgeführt.

In KoRil 408.0501 Ab-
schnitt 3 heißt es hierzu:
In den Örtlichen Richtlinien
ist bestimmt, bei welchen
Bahnübergängen bis zur
nächsten örtlich besetzten
Zugmeldestelle die techni-
sche Sicherung nicht wirkt
oder bei denen die Wirksam-
keit der technischen Siche-
rung nicht auf den besetzten
Betriebsstellen überwacht
wird und für die Sie deshalb
dem Triebfahrzeugführer
Befehl 8 erteilen müssen.

Weitere
Vorgehensweise

Nachdem die planmäßige Ab-
fahrtszeit von Zug 12908 in
Richtung Herborn herangerückt
ist, führt der Fahrdienstleiter
Niederwalgern zunächst mit
dem Fahrdienstleiter der nächs-
ten besetzten Betriebsstelle,
dem Bahnhof Hartenrod, das
Rückmelden nach den Regeln
in KoRil 408.0243 Abschnitt 5
Abs. 1 bis 3 ein, bringt Merkhin-
weis nach den Regeln in KoRil
408.0402 Nr. 2 sowie Sperre
nach KoRil 408.0403 Nr. 8 an
und meldet den zuletzt am Vor-
tag gefahrenen Zug 12931 von
Herborn nach Niederwalgern
zurück.

In KoRil 408.0243 Ab-
schnitt 5 Abs. 1 und 2 heißt
es:
(1) Die Räumungsprüfung
müssen Sie als Fahrdienst-
leiter durch Rückmelden be-
stätigen, wenn
a) an einem Halt zeigenden

oder gestörten Hauptsig-
nal am Anfang eines Zug-
folgeabschnitts vorbeige-
fahren werden soll,

b) auf einem Bahnhof aus
einem Gleis ohne Ausfahr-

signal ausgefahren oder
auf einer Abzweigstelle
ohne Hauptsignal weiter-
gefahren werden soll,

c) an einem Halt zeigenden
Hauptsignal am Anfang
eines Zugfolgeabschnitts
unzulässig vorbeigefah-
ren worden ist,

d) der Streckenblock nicht
ordnungsgemäß wirkt,
weil
1. nicht vor- oder zurück-
geblockt werden kann
oder die Bedienung nicht
angezeigt wird,
2. der Streckenblock nur
mit Hilfseinrichtungen be-
dient werden kann,
3. Streckenlockeinrich-
tungen vorzeitig frei wer-
den,

e) die mit gelbem Quadrat
gekennzeichneten Ver-
schlüsse fehlen oder ge-
löst sind, es sei denn, die
Fachkraft hat die Ver-
schlüsse gelöst,

f) die Fachkraft das Rück-
melden im Arbeits- und
Störungsbuch angeord-
net hat.

(2)
a) Das Rückmelden müssen

Sie als Fahrdienstleiter der
Zugfolgestelle einführen,
bei der der Anlass aufge-
treten ist. Beim Einführen
des Rückmeldens müs-
sen Sie den Anlass ange-
ben. Beim Einführen des
Rückmeldens muss der
Zug zurückgemeldet, der
den Zugfolgeabschnitt
zuletzt befahren hat. Ist
der Anlass nach dem Auf-
heben einer Gleissper-
rung aufgetreten, muss
der Zug zurückgemeldet
werden, der den Zugfol-
geabschnitt vor der Gleis-
sperrung zuletzt befahren
hat.

b) Weisen Sie das Einführen
des Rückmeldens im
Zugmeldebuch nach
Muster im Modul 408.
0203A01 Nr. 3 nach.

Diese Maßnahme ist erforder-
lich, weil nicht sichergestellt ist,
ob der Kollege noch rechtzeitig
vor der Einfahrt des Zuges in
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den Bahnhof Gladenbach sei-
nen Dienst aufnimmt. Ist dies
nicht der Fall, und davon ist
auszugehen, kann der von Nie-
derwalgern in Richtung Gladen-
bach vorgeblockte Zug nicht
zurückgeblockt und von Gla-
denbach in Richtung Hartenrod
auch nicht weiter vorgeblockt
werden. In der Folge müssen
alle Züge zwischen den besetz-
ten Bahnhöfen Niederwalgern
und Hartenrod vorübergehend
ohne Streckenblock durchge-
führt werden, bis der Bahnhof
Gladenbach besetzt ist.

Maßgebend für die Einführung
des Rückmeldens ist hierbei die
Anlassbezogenheit der verspä-
teten Dienstaufnahme durch
den Fahrdienstleiter Gladen-
bach zum Zeitpunkt des Ablas-
sens der ersten Zugfahrt in Nie-
derwalgern.

Nach dem Einführen des Rück-
meldens vereinbart der Fahr-
dienstleiter Niederwalgern mit

dem Fahrdienstleiter Hartenrod
sinngemäß die Zugfolge, in dem
er Zug 12908 anbietet und nach
der Annahme durch den Fahr-
dienstleiter Hartenrod abmeldet.

Bevor der Fahrdienstleiter Nie-
derwalgern Zug 12908 die Zu-
stimmung zur Fahrt mittels
Fahrtstellung das Ausfahrsig-
nals P 101 erteilt, erhält der
Triebfahrzeugführer durch
schriftlichen Befehl 8, 9 und 10
der Reihenfolge nach folgende
Aufträge:
1. Halt vor Einfahrsignal A des

Bahnhofs Gladenbach und
Versuch, mit dem Fahr-
dienstleiter Gladenbach
Kontakt aufzunehmen und
für die Weiterfahrt entspre-
chende Weisung einzuholen,

2. Ein- und Ausfahrt in den
Bahnhof mit höchstens 5 km/
h, wenn der Fahrdienstleiter
nicht erreicht wird,

3. Einfahrsignal A und Ausfahr-
signal N 2 im Bahnhof Gla-
denbach gelten nicht,

4. Halt vor BÜ in km 20,300,
Weiterfahrt nach örtlicher Si-
cherung durch Zugpersonal,

5. Fahren auf Sicht im Bereich
des nicht gesicherten höhen-
gleichen Bahnsteigzugangs
im Bahnhof Gladenbach in
km 21,000; vor dem Befah-
ren Signal Zp 1 geben,

Diese Vorgehensweise erfordert
das Erteilen der Befehle 10, 8
und 9 und damit zwei Befehls-
vordrucke (Abbildung 2).

Die Einfahrt des Zuges in den
Bahnhof Hartenrod erfolgt auf
Hauptsignal, auch wenn kein
Vorblock aus Richtung Gladen-
bach eingegangen ist. Da je-
doch beim Fahrdienstleiter die
elektrische Streckentastensper-
re dennoch auslöst, wäre bei
einem nachfolgenden Zug aus
Richtung Gladenbach, für den
der Vorblock in Richtung Har-
tenrod bedient wird, ein vorzei-
tiger Rückblock möglich. Daher
muss auch hier durch den nach-

folgenden Zug 12910 zunächst
der Streckenblock in Grundstel-
lung gebracht werden, ehe die
Kontrollzüge je Richtung durch-
geführt werden können.

Nachdem Zug 12908 im Bahn-
hof Hartenrod angekommen
und vom dortigen Fahrdienst-
leiter an den Fahrdienstleiter
Niederwalgern zurückgemeldet
wurde, meldet sich der Fahr-
dienstleiter Gladenbach bei sei-
nem Kollegen in Niederwalgern
zum Dienst.

Da er über den Verbleib der
ersten Zugfahrt zunächst nicht
informiert ist, erkundigt er sich
unverzüglich nach der Zugfolge
beim Fahrdienstleiter Niederwal-
gern sowie Hartenrod. Letzte-
rer meldet ihm die Ankunft des
Zuges 12908 in Hartenrod.

Erst jetzt ist es dem Fahrdienst-
leiter Gladenbach erlaubt, Be-
dienhandlungen an seinem
Stellwerk vorzunehmen.       �

Abbildung 2a: Schriftlicher Befehl für Zug 12908.
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KoRil 408.0501 Abschnitt
sagt hierzu Folgendes:
Wenn Sie als Fahrdienstlei-
ter die Arbeit nach unterbro-
chener Arbeitszeit verspätet
aufnehmen, müssen Sie sich
sofort bei den benachbarten
Fahrdienstleitern erkundi-
gen, ob ein Zug abgelassen
wurde. Meldet sich ein Trieb-
fahrzeugführer am Einfahrsi-
gnal bzw. Blocksignal einer
Abzweigstelle, müssen Sie
ihm mitteilen, dass die Zug-
meldestelle inzwischen be-
setzt ist und dass die von der
benachbarten Zugmelde-
stelle ausgestellten Befehle
für die Weiterfahrt nicht mehr
gelten. Sie müssen hiervon
die Fahrdienstleiter verstän-
digen, die die Zugfahrt ver-
einbart haben.

Nachdem die Zugmeldestelle
Gladenbach nunmehr besetzt
ist und für die Zugfolge nicht
länger ausscheidet, sind die
Vereinbarungen über die Zug-
folge zwischen den Fahrdienst-

leitern Niederwalgern und Har-
tenrod nicht mehr erforderlich.

Da der Streckenblock zwischen
den Bahnhöfen Niederwalgern
und Gladenbach nicht in Grund-
stellung ist und der erste Zug
zwischen den Bahnhöfen Gla-
denbach und Hartenrod ohne
Fahrtstellung des Hauptsignals
und ohne Bedienung des Stre-
ckenblocks durchgeführt wur-
de, führt der Fahrdienstleiter
Gladenbach zunächst mit bei-
den benachbarten Zugmelde-
stellen das Rückmelden ein.
Hierbei läßt er sich vom Fahr-
dienstleiter Hartenrod zunächst
den zuletzt gefahrenen Zug
12908 zurückmelden. Anschlie-
ßend führt er mit dem Fahr-
dienstleiter Niederwalgern das
Rückmelden ein und meldet Zug
12908 als zuletzt gefahrenen
Zug an Niederwalgern zurück.
Die Rückmeldung aus Harten-
rod kann er hierzu auswerten.

Nach dieser Maßnahme hebt der
Fahrdienstleiter Niederwalgern

mit seinem Kollegen in Harten-
rod das Rückmelden auf und
beide verständigen sich darüber,
dass die Zugmeldegespräche ab
sofort wieder mit dem dazwi-
schenliegenden Fahrdienstleiter
Gladenbach zu führen sind.

Wichtig
Das Rückmelden zwischen den
Bahnhöfen Niederwalgern und
Hartenrod darf erst aufgeho-
ben werden, nachdem der Fahr-
dienstleiter in Gladenbach mit
beiden benachbarten Fahr-
dienstleitern das Rückmelden
eingeführt hat und nicht umge-
kehrt. Ansonsten würde für eine
gewisse Zeitdauer das Rück-
melden zwischen allen beteilig-
ten Betriebsstellen vollständig
aufgehoben, was nicht zulässig
ist.

Der nächste Zug ist Zug 12910
von Niederwalgern in Richtung
Herborn. Aufgrund des fehlen-
den Rückblocks aus Richtung
Gladenbach für Zug 12908 kann

für Zug 12910 das Ausfahrsig-
nal in Niederwalgern nicht be-
dient werden. Der Zug fährt
daher auf Ersatzsignal in Nie-
derwalgern aus. Der Fahrdienst-
leiter Gladenbach lässt diesen
Zug auf Hauptsignal in seinen
Bahnhof einfahren.

Da hierbei die elektrische Stre-
ckentastensperre auslöst, kann
der Zug zurückgeblockt und der
Streckenblock zwischen Gla-
denbach und Niederwalgern
damit in Grundstellung gebracht
werden. Nach den Regeln in
KoRil 408.0243 Abschnitt 5
Abs. 3 b) ist Zug 12910 durch
den Fahrdienstleiter Gladen-
bach an den Fahrdienstleiter
Niederwalgern zunächst zu-
rückzumelden, ehe der Stre-
ckenblock bedient wird.

KoRil 408.0243 (3):
a) Auf eingleisigen Strecken

und auf zweigleisigen
Strecken mit Erlaubnis-
wechsel müssen Sie die
Züge beider Fahrtrichtun-

Abbildung 2b: Schriftlicher Befehl für Zug 12908.
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gen zurückmelden.
b) Bedienen Sie den Stre-

ckenblock soweit dies
möglich und zulässig ist.
Wenn der Streckenblock
bedient wird, ist zuerst zu-
rückzumelden und da-
nach zurückzublocken.

c) Wo der Streckenblock
nicht vom Fahrdienstlei-
ter bedient wird, müssen
Sie als Bediener die Ein-
fahrt der Züge melden mit
dem Wortlaut:
„Zug (Nummer) mit
Schluss eingefahren, Sig-
nal (Bezeichnung) auf
Halt.“

Als Fahrdienstleiter mel-
den Sie hierauf den Zug
zurück und beauftragen
danach den Bediener zu-
rückzublocken.

d) Wo bei Relaisblock ein
Zugschlussmeldeposten
vorhanden ist, müssen
Sie das zugbewirkte
Rückblocken sperren. Ist
dies nicht möglich, mel-
det der Zugschlussmel-
deposten die Einfahrt der
Züge nach c).

Zug 12910 war jedoch noch
nicht Kontrollzug im Sinne der

KoRil 408.0243 Abschnitt
5 Abs. 4.

Dort heißt es:
Sie dürfen das Rückmelden
aufheben, wenn Sie es ein-
geführt haben und folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Alle Anlässe müssen weg-
gefallen sein. War das
Rückmelden eingeführt,
weil Streckenblockein-
richtungen vorzeitig frei
geworden sind oder bei
Trägerfrequenzblock 71
eine Dauerstörung der
Blockübertragungsein-
richtung vorgelegen hat,
muss im Arbeits- und Stö-
rungsbuch außerdem das
Ende der Arbeiten einge-
tragen sein.

b) Danach muss der Zugfol-
geabschnitt von einem
Kontrollzug befahren wor-
den sein, und zwar

1. auf zweigleisigen Stre-
cken ohne Erlaubniswech-
sel von einem Zug in ge-
wöhnlicher Fahrtrichtung.
2. auf eingleisigen Stre-
cken oder zweigleisigen
Strecken mit Erlaubnis-
wechsel von je einem Zug
in beiden Fahrtrichtungen.

Der Kontrollzug muss in
den betroffenen Abschnitt

auf Hauptsignal eingefah-
ren und bei ordnungsge-
mäß wirkenden Blockein-
richtungen vor- und zu-
rückgeblockt worden
sein.

c) Weisen Sie das Aufhe-
ben des Rückmeldens im
Zugmeldebuch nach
Muster im Modul 408.
0203A01 Nr. 4 nach.

Nachdem Zug 12910 im Bahn-
hof Hartenrod angekommen ist,
verkehrt Zug 12907 von Har-
tenrod nach Niederwalgern.
Dies ist der erste Zug, der zwi-
schen Hartenrod, Gladenbach
und Niederwalgern auf Haupt-
signal fährt und bei ordnungs-
gemäß wirkenden Blockein-
richtungen jeweils vor- und zu-
rückgeblockt werden kann. Er
ist somit der erste Kontrollzug  �

Abbildung

3a: Zugmel-

debuch

Fahrdienst-

leiter Nieder-

walgern.
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Abbildung
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Der Einsatz von
Festen Absperrungen

Es ist seit Jahren unbestritten, dass die Feste Absperrung eine wirksame Maßnahme
darstellt, um das unbeabsichtigte Betreten eines Gleisbereichs zu verhindern. Um eine
Feste Absperrung einsetzen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben

sein. Neben konstruktiven Merkmalen die erfüllt sein müssen, hängt ein Einsatz der
Festen Absperrung von den Bedingungen am Einsatzort ab. Deshalb muss in jedem

Einzelfall geprüft werden, ob eine Feste Absperrung möglich und gerechtfertigt ist. In
diesem Beitrag erläutert Klaus Adler, Technischer Aufsichtsdienst der Eisenbahn-

Unfallkasse, Frankfurt am Main, diese Bedingungen.

Die konstruktiven
Merkmale
einer Festen
Absperrung

Die konstruktiven Merkmale ei-
ner Festen Absperrung, die zum
Schutz vor dem unbeabsichtig-
ten Betreten eines Gleisbereichs
geeignet sein soll, sind in Ab-
schnitt 5.8 der Regeln für Si-
cherheit und Gesundheits-
schutz „Sicherungsmaßnah-
men bei Arbeiten im Gleisbe-
reich von Eisenbahnen“, GUV R
2150, bisher GUV 15.2, darge-
stellt. Diese, unten aufgeführ-

ten konstruktiven Merkmale,
stellen den Stand der Technik
dar und sind als Mindestforde-
rungen für Feste Absperrungen
anzusehen, die bei Eisenbah-
nen, die den Regelungen der
Eisenbahn-Bau- und Betriebs-
ordnung (EBO) unterliegen, ein-
gesetzt werden sollen:

Die Höhe der Festen Absper-
rung muss mindestens 0,75
m über Schienenoberkante
betragen.

Das Maß 0,75 m über Schie-
nenoberkante ist abhängig von
den Vorgaben der EBO, letztlich
hat die Feste Absperrung je-

doch eine Höhe von ca. 0,95 m
über Geländeoberkante und
erfüllt so die an sie gestellte
Forderung, dass sie von Be-
schäftigten nicht „unbeabsich-
tigt überwunden“ werden kann.
Durch das Maß 0,75 m soll auch
angedeutet werden, dass die
Feste Absperrung in der Regel
nahe am Nachbargleis instal-
liert werden soll, um im Arbeits-
gleis eine möglichst große Ar-
beitsbreite zu erreichen. Bei der
Installation ist jedoch auch die
Ausdehnung des Gleisbereichs
des Nachbargleises zu beach-
ten. Feste Absperrungen wer-
den deshalb in der Regel im
unteren Teil des freizuhaltenden
Bereiches A und unterhalb des
freizuhaltenden Bereiches B des
Regellichtraumes (Anlage 1 zu
§ 9 EBO, siehe Abbildung 1)
des Gleises, an dessen Schie-
ne sie befestigt sind, installiert.
Selbstverständlich sind auch
Feste Absperrungen vorstellbar,
die eine Höhe von > 0,75 m
über Schienenoberkante ha-
ben. Sie dürfen dann aber nicht
in den freizuhaltenden Bereich
B des Regellichtraumes hinein-
ragen, wobei unter bestimmten
Voraussetzungen, die in der
EBO dargestellt sind, ein Ein-
dringen in den Bereich B denk-
bar ist. Wenn die Feste Absper-
rung im Bereich A des Regel-
lichtraumes installiert ist, was,
wie erwähnt, die Regel sein wird,
ist zu beachten, dass dies der
Bereich ist, der von Lademaß-
überschreitungen in Anspruch

nach KoRil 408.0243 Abschnitt
5. Nachdem Zug 12912 aus
Richtung Niederwalgern nach
Gladenbach unter den gleichen
Bedingungen durchgeführt ist,
sind beide Kontrollzüge gefah-
ren. Zwischen Gladenbach und
Hartenrod ist ebenfalls Zug
12912 der letzte der beiden vor-
geschriebenen Kontrollzüge, da
sich zwischen diesen beiden
Bahnhöfen nach Zug 12908 die
elektrische Streckentastensper-
re des Bahnhofs Hartenrod nicht
in Grundstellung befand.

In der Folge hebt der Fahrdienst-
leiter Gladenbach das Rück-
melden in Richtung Niederwal-
gern sowie Hartenrod auf, da er
es eingeführt hat.

Die Einträge der Fahrdienstlei-
ter Niederwalgern und Gladen-
bach im Zugmeldebuch finden
Sie beispielhaft in Abbildung 3.

An dieser Stelle sei angemerkt,
dass die Mustereinträge in den
Zugmeldebüchern lediglich eine
mögliche Variante der betriebli-
chen Dokumentation darstellen.
Ein Teil der Einträge, insbeson-
dere die Meldungen zum Dienst,
können auch im Fernsprech-
buch eingetragen werden. Auch
die Form der Eintragungen stel-
len nur einen Anhaltspunkt für
eine schlüssige und gerichts-
feste Dokumentation dar. Sinn-
volle Alternativen sind durchaus
denkbar und zulässig.

Wie dieser Praxisfall zeigt, sind
erst nach der Fahrt des Zuges
12912 alle Folgen der verspäte-
ten Arbeitsaufnahme durch den
Fahrdienstleiter Gladenbach ab-
gearbeitet. Das Beispiel zeigt,
welch weitreichende Folgen für
den Betriebsablauf ein schein-
bar harmloses Verschlafen hat.

Liebe Leserinnen und Leser, die-
se Fallbeschreibung bietet sicher-
lich reichlich Anlass für fachliche
Diskussionen über die gewählte
Form der Vorgehensweise. Wir
bitten insbesondere Fahrdienst-
leiter, Netzbezirksleiter, Betriebs-
kontrolleure und Lehrer um An-
regungen und Leserbriefe in
sachlicher Form. Wir sind ge-
spannt auf Ihr kritisches Urteil. �

Abbildung 1: Regellichtraum, Anlage 1 zu § 9 EBO.
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genommen werden kann. Es ist
selbstverständlich, dass Feste
Absperrungen und jegliche an-
deren Gegenstände nicht in den
Bereich der großen bzw. der
kleinen Grenzlinie eindringen
dürfen, da dies der Raum ist,
den Regelfahrzeuge bei einer
Bogenfahrt bzw. einer Fahrt in
der Geraden beanspruchen.

Die Durchbiegung der Fes-
ten Absperrung in der Mitte
eines Feldes darf bei einer
seitlichen Belastung von 0,3
kN das Maß von 50 mm nicht
überschreiten.
Die Anforderungen an die „Fes-
tigkeit“ der Festen Absperrung
entsprechen den Regelungen
zu § 12 Abs. 1 – 3 der Arbeits-
stättenverordnung, die an eine
Umwehrung gestellt werden.

Die Bauteile der Festen Ab-
sperrung müssen so bemes-
sen und gestaltet sein, dass
sie durch Fahrten nicht in
ihrer Funktion beeinträchtigt
werden, z.B. Abreißen von
Holmen durch Windkräfte,
und dadurch Personen ge-
fährden. Die Konstruktion der
Festen Absperrung muss aus-
reichend stabil sein.

Die Feste Absperrung muss
so ausgebildet sein, dass
auch in gebückter Haltung
der Durchschlupf von Per-
sonen verhindert wird. Es
wird dargestellt, dass eine Knie-
leiste angebracht sein muss.
Wo die Knieleiste anzuordnen
ist, hängt von den Einsatzbe-
dingungen der Festen Absper-
rung ab.

Der obere Bereich der Fes-
ten Absperrung muss mit
einer Gefahrenkennzeich-
nung entsprechend Anlage
1 Punkt 6 der Unfallverhü-
tungsvorschrift GUV-V A8,
„Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung
am Arbeitsplatz“, bis-
her GUV 0.7, gekennzeich-
net sein.

Bei Konstruktion und Instal-
lation der Festen Absperrung
sind die Regelungen der DIN
VDE 0115 „Bahnanwendun-

gen – Ortsfeste Anlagen, Teil
1: Schutzmaßnahmen in be-
zug auf elektrische Sicher-
heit und Erdung“ zu berück-
sichtigen.

Einsatz-
voraussetzungen:
Ist der Einsatz
einer Festen Ab-
sperrung möglich?
Die Möglichkeit des Einsatzes
der Festen Absperrung ist in
erster Linie vom Gleisabstand
in Verbindung mit den auszu-
führenden Arbeiten abhängig.

Von Fahrten im Nachbargleis
geht eine Gefährdung für die
Beschäftigten aus. Neben der
Kollision mit dem Fahrzeug stel-
len die auftretenden aerodyna-
mischen Kräfte diese Gefähr-
dung dar. Deshalb müssen sich
die Beschäftigten bei einer Fahrt
im Nachbargleis außerhalb des
Gleisbereichs dieses Gleises
aufhalten. Oft ist der Gleisbe-
reich mit dem Gefahrenbereich
identisch, der geschwindig-
keitsabhängig in den Unfallver-
hütungsregelungen (UV-Rege-
lungen) maßlich dargestellt ist.
Insbesondere folgende Rege-
lungen sind von Bedeutung:
� Beim Einsatz einer Festen

Absperrung ist es gestattet,
dass diese um 0,2 m in den
Gleisbereich des Nachbar-
gleises hinein installiert wer-
den darf, natürlich unter Be-
achtung des Regellichtrau-
mes.

� Aus den UV-Regelungen ist
ableitbar, dass die Ge-
schwindigkeit im Nachbar-
gleis höchstens 120 km/h
betragen darf.

� Auf die Warnung vor Fahrten
im Nachbargleis darf verzich-
tet werden.

Diese Regelungen führen, bei
einem vorgegebenen Gleisab-
stand, zwangsläufig zu einer
verbleibenden Arbeitsbreite für
Oberbaumaschinen im Arbeits-
gleis und damit jeweils zur Be-
antwortung der Frage, ob der
Einsatz der Festen Absperrung,
beim vorgesehenen Arbeitsver-

fahren möglich ist. In die Ge-
fährdungsbeurteilung und da-
mit in die Entscheidungsfindung
über den Einsatz der Festen
Absperrung muss einfließen,
dass bei einer Reduzierung der
Geschwindigkeit im Nachbar-
gleis der Gleisbereich geringer
wird und damit eine größere
Arbeitsbreite erreicht werden
kann!

Ähnliche Überlegungen sind
anzustellen, wenn die Feste
Absperrung als Schutz vor dem
unbeabsichtigten Betreten ei-
nes benachbarten Gleisbe-
reichs, z.B. bei Arbeiten auf dem
Randweg der gleisfreien Seite,
eingesetzt werden soll.

Einsatz-
voraussetzungen:
Ist der Einsatz
einer Festen
Absperrung
gerechtfertigt

Wenn der Einsatz einer Festen
Absperrung möglich ist, muss
zudem geklärt werden, ob er
auch gerechtfertigt ist.

Eine Feste Absperrung muss
auch aufgebaut werden. Hierbei
sind die Beschäftigten zum Teil
erheblich gefährdet, da die Fes-
te Absperrung in der Regel im
Mittelkern installiert wird. Die
Gefährdung ist jedoch auch hier

sowie beim Abbau abhängig
von der gewählten Sicherungs-
maßnahme. Letztlich ist der Ein-
satz einer Festen Absperrung
nur dann gerechtfertigt, wenn
die Gefährdung der Beschäf-
tigten bei der Einrichtung der
Sicherungsmaßnahme, also
beim Auf- und Abbau der Fes-
ten Absperrung, nicht größer ist
als die Gefährdung der Beschäf-
tigten gewesen wäre, wenn sie
nicht im Schutz dieser installier-
ten Festen Absperrung gear-
beitet hätten.

Zusammenfassung
und Ausblick
Wenn vom Nachbargleis eine
Gefährdung für die Beschäftig-
ten ausgeht, ist eine Feste Ab-
sperrung zu installieren, falls dies
möglich und gerechtfertigt ist.
Die UV-Regelungen lassen hier
keinen Spielraum.

Die Entscheidung trifft die für
den Bahnbetrieb zuständige
Stelle, die die angemessene
Sicherungsmaßnahme ermit-
telt, selbst durchführt oder an-
ordnet.

Die Warnung der Beschäftigten
durch ein automatisches Warn-
system stellt keine, zur Festen
Absperrung gleichwertigen
Maßnahme dar.

Durch Fahrten im Nachbargleis
werden Beschäftigte erheb-�

Beispiel einer Festen Absperrung, Werkfoto der Fa. EEP Vertrieb GmbH, Essen.
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Was leistet FAL-
KON? Vorteile der
ZÖLLNER
Liniensignalgebung

Die Arbeitsbreiten von Gleisbau-
maschinen lassen oft die Instal-
lation einer Festen Absperrung
zum Schutz der Beschäftigten
vor einem unbeabsichtigten Hi-
neingeraten in den Gleisbereich
eines benachbarten Gleises
nicht zu.

Die Beschäftigten können bei
einer konventionellen Festen

Absperrung durch die unange-
kündigte Zugfahrt erschrecken.
Ein dichtes Heranbauen der
Festen Absperrung an das be-
fahrene Gleis, was für viele Bau-
abläufe aufgrund des Einsatzes
von gleisfahrbaren Baumaschi-
nen erforderlich wäre, ist bei
herkömmlichen festen Absper-
rungen aus Sicherheitsgründen
nicht gestattet.

Das ZÖLLNER Linienwarnsys-
tem, das sich derzeit in der Ent-
wicklung befindet, wird diese
Probleme durch eine sichere
Warnung der Beschäftigten zu-
sätzlich zur Abtrennung des

befahrenen Gleises lösen. Die
Abbildung 1 zeigt den prinzipi-
ellen Aufbau und Abbildung 2
einen Musteraufbau des Sys-
tems.

Durch die Warnung wissen die
Beschäftigten, dass sich eine
Fahrt nähert und können den
Gleisbereich des Nachbarglei-
ses verlassen, wenn die Feste
Absperrung nahe am Nach-
bargleis installiert wurde.

Damit könnten höhere Vor-
beifahrgeschwindigkeiten im
Nachbargleis möglich werden
und im Arbeitsgleis bleibt ein

lich gefährdet. Deshalb ist ein
verstärkter Einsatz Fester Ab-
sperrungen anzustreben.

Die momentan einsetzbaren
Festen Absperrungen werden
am Schienenfuß befestigt. Des-
halb scheitert der Einsatz, kon-
struktiv bedingt, in Weichenbe-
reichen, im Bereich von Strom-
schienen, in Bereichen, in de-
nen Schalldämmmatten ausge-
legt sind, in Bereichen der fes-
ten Fahrbahn, in denen bauart-
bedingt das Befestigen am
Schienenfuß nicht möglich ist
(auf den Neubaustrecken wäre
der Gleisabstand groß genug
…), usw.

Deshalb sind natürlich auch an-
dere Befestigungsmöglichkei-
ten als am Schienenfuß denk-
bar. Die Hersteller Fester Ab-
sperrungen sind aufgefordert,
hier innovativ tätig zu werden.

Derzeit entwickelt ein Hersteller
eine Feste Absperrung, die eine
sichere, akustische und opti-
sche Warnung vor einer Fahrt
im Nachbargleis abgibt. Die
Beschäftigten wissen also, dass
sich eine Fahrt nähert und kön-
nen sich entsprechend verhal-
ten. Die Warnung könnte mit
der Aufforderung verbunden
sein, zwischen die Schienen des
gesperrten Arbeitsgleises zu tre-
ten. Diese Feste Absperrung,
die eine Warnung abgibt, könn-
te, unter Beachtung des Regel-
lichtraumes, weiter als 0,2 m in
den Gleisbereich des Nachbarg-
leises installiert werden und man
könnte prüfen, ob die Ge-
schwindigkeit der Fahrten im
Nachbargleis beim Einsatz die-
ser Festen Absperrung ange-
hoben werden könnte.

Man könnte sich auch vorstel-
len, dass gleisfahrbare Bauma-
schinen künftig „ihre Feste Ab-
sperrung“ stets mitführen; die
Feste Absperrung also Teil der
Maschine ist. Deshalb sind auch
die Hersteller von Baumaschi-
nen angesprochen, innovativ
tätig zu werden.                        �

Das Sicherungssystem FALKON

Eine Feste Absperrung
mit integrierter

akustisch-optischer
Warnung

Feste Absperrungen tragen seit Jahren wesentlich zur Sicherheit der im Gleisbau
Beschäftigten bei. Die Feste Absperrung ist eine Sicherheitsmaßnahme von

hoher Wirksamkeit, um ein unbeabsichtigtes Hineingeraten von Beschäftigten in einen
Gleisbereich zu verhindern.

Die Unfallverhütungsregelungen, in Verbindung mit dem Gleisabstand und den im
Arbeitsgleis eingesetzten Maschinen, können jedoch das Installieren einer konven-
tionellen Festen Absperrung einschränken. Da derzeit beim Einsatz der Festen Ab-

sperrungen die Fahrten unangekündigt bleiben, können die Beschäftigten erschrecken.
Ein dichtes bzw. dichteres Heranbauen der festen Absperrung an das befahrene Gleis,

um Platz für gleisfahrbare Baumaschinen zu schaffen, scheiterte bisher daran, dass
Beschäftigte dann unzulässig im Gleisbereich des befahrenen Gleises stehen könnten.

Das ZÖLLNER Linienwarnsystem FALKON (Feste Absperrung mit integrierter
akustisch/optischer Linienwarngebung zur kostenoptimierten Sicherung vor Fahrten im

Nachbargleis) löst dieses Problem durch eine sichere Warnung der Beschäftigten
zusätzlich zur Abtrennung des Gleisbereichs.

Das System befindet sich im Entwicklungsstadium. Herr Ulrich Matthiesen,
Fa. Zöllner GmbH, Kiel, erläutert in diesem Artikel das Produkt und dessen

vorgesehene Einsatzmöglichkeiten.
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größerer Raum für Baumaschi-
nen.

Durch die innovative Technik des
Linienwarnsystems können die
Kosten erheblich unter denen
der bisher eingesetzten auto-
matischen Warnsysteme (AWS)
gehalten werden.

Durch Verwendung von akusti-
schen Liniensignalgebern wird
ein nahezu homogener Schall-
signalempfangsbereich gene-
riert (Abbildung 3).

Es werden die vorgeschriebe-
nen Warnsignale nach Signal-
buch gegeben. Hohe Spitzen-
pegel, wie bei konventionellen
AWS vorhanden, treten nicht
auf. „Löcher“ im Empfangsbe-
reich der akustischen Warnsig-
nale, die bei leistungsschwa-
chen AWS auftreten, sind nicht
vorhanden.

Wesentlicher Vorteil gegenüber
der üblichen Aufstellung kon-
ventioneller AWS auf der Feld-
seite des Nachbargleises ist,
dass die in die Absperrung inte-
grierten Warnsignalgeber in un-
mittelbarer Nähe der Beschäf-
tigten angeordnet sind. Anwoh-
ner und Personal werden bei
ausreichendem Signalpegel
nicht mit störenden bzw. zu
hohen Schallpegeln belastet.

Ein Einsatz der akustischen War-
nung in Wohngebieten ist
dadurch auch nachts möglich
bzw. durchaus vorstellbar. Opti-
sche Signalgeber ergänzen die
akustischen Warnsignale als an-
stehende Erinnerungssignale.

Aufbau und Kon-
zept von FALKON

Neben den unten aufgeführten
Komponenten ist das System
FALKON kompatibel zur be-
kannten Autoprowa-Familie, so
sind Schienenkontakte, Kabel
und Zentralen der Autoprowa
einsetzbar.

Die Anlage besteht aus folgen-
den Komponenten:
� ZSF

Zöllner Steuereinheit FALKON

� FFA
FALKON Feste Absperrung

� WGF
WarnGeber FALKON®

� SKF
SchienenKontakt FALKON

� SSEF
SignalSteuerEinheit FALKON

Die Liniensignalgeberkette wird
durch eine Signalsteuereinheit
SSEF überwacht. Die Detekti-
on der Züge und Schienenfahr-
zeuge erfolgt durch die bekann-

ten Zugdetektoren oder aus-
nahmsweise manuell von Hand
über Kabel- oder funkbasieren-
de Systeme oder durch Ver-
wertung der Annäherungskrite-
rien durch Einbinden in die Sig-
nalanlagen bzw. Stellwerkstech-
nik.

An die Signalsteuereinheit SSEF
werden Steuereinheiten ZSF
angeschlossen, an die wie-
derum die Warngebereinheiten
WGF angeschlossen werden.

Das System ist sicher, das heißt,
dass diese Anlage nach dem
„Fail Safe Prinzip“ arbeitet. Dies
bedeutet für den praktischen
Einsatz, dass bei Ausfall eines
Teils der Anlage immer eine si-
chere Warnung an die Beschäf-
tigten gegeben wird.

Wird z.B. ein Kabel gewollt oder
ungewollt unterbrochen oder
sogar zerstört, erfolgt momen-
tan ein kollektives Warnsignal,
da alle Kabel ständig über-  �

Abbildung 1: Prinzipielle Darstellung der Zöllner Festen Absperrung FALKON mit Linienwarnung.

Abbildung 2:

FALKON als

Musteraufbau.
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geberkabel und zwei Anschlüs-
se für die Warngeber WGF. Zu-
sätzlich ist ein Anschluss für
Schnellladung und Handbedie-
nung vorhanden. Die Zustands-
anzeige erfolgt über Dioden.

CAN-Businterface
Ein zusätzliches CAN-Businter-
face ist in Entwicklung. Damit
wird es möglich, an der Auto-
prowa Zentrale SSE 2 über de-
ren Display eine detaillierte Feh-
lermeldung zu realisieren, z.B.
kann angezeigt werden „Rech-
te Warngeberseite WGF 2“ de-
fekt.

Feste Absperrung FFA
Die FALKON Feste Absperrung
FFA bietet die Sicherheit einer
konventionellen Absperrung
und dient gleichzeitig als Träger
der FALKON Warngeber WGF.
FALKON verbindet Sicherheit
und Funktionalität und bietet
somit auch ein Höchstmaß an
Komfort bei der Montage. Nied-
riges Gewicht und gute Stapel-
barkeit für den Transport sind
wichtige Vorraussetzungen für
den erfolgreichen Einsatz. Eine
längenvariable Montage der Ab-
sperrungsfelder ist vorgesehen.
Die FFA ist kombinierbar mit
bisher auf dem Markt befindli-
chen Festen Absperrungen.

Warngeber WGF
Die akustisch-optische Warn-
gebereinheit WGF übernimmt

die Aufgabe der akustischen
Warnung und der optischen
Erinnerung einer angekündig-
ten Fahrt, z.B. im Nachbargleis,
und wird als Element der Fes-
ten Absperrung eingesetzt.

Die Signalpegel liegen im Be-
reich von 100 dB(A) bis
105 dB(A) und es werden die
im Signalbuch vorgeschriebe-
nen Warnsignale gegeben. Ein
Lichtblitz mit einer Frequenz
> 1Hz stellt das optische Erin-
nerungssignal dar.

Die Abmessungen des WGF
betragen 2000 mm x 140 mm.
Das WGF ist ein Linienwarn-
geber. Es werden im Bereich
des Mittelkerns gleichmäßige
Schallpegelfelder erzeugt, so
dass parallel zum befahrenen
Gleis Warnsignalpegel in glei-
cher Größenordnung vorliegen.
Die Pegelverteilung ist also ho-
mogen.

Somit ergibt die Liniensignalge-
bung eine dem Gefahrbereich
angepasste Rundumcharakte-
ristik des akustischen Warnsig-
nales. Bei diesem akustischen
Linienwarnsignal wird eine Ver-
teilung der Flächen gleicher In-
tensität in Form von leicht ge-
wellten Teilzylindern erzeugt, die
einen für Gleisbaustellen opti-
malen Empfangsbereich der
Warnsignale generieren und den
zylindrischen Gleisbereich eines

Nachbargleises optimal abde-
cken.

Möglich wird diese neuartige
Warnsignalerzeugung durch
den Einsatz von Schallgeber-
systemen, die eine Schallab-
strahlung auf Flächen erzeugen
und nicht, wie bisher üblich,
durch Lautsprechersysteme,
die Punktschallquellen darstel-
len.

Eine längenvariable Montage-
möglichkeit des WGF zwischen
2200 mm und 2600 mm in den
Absperrungsfeldern als unteres
Absperrungselement ist vorge-
sehen. Die WGF sollen in jedem
zweiten Feld des Absperrsys-
tems eingesetzt werden.

Schienenkontakt SKF
Die Schienenkontakte F 300 der
Autoprowa können zur Erken-
nung der Fahrt verwendet wer-
den.

Eine sichere Zugfahrtauslösung
mit nur einem Einschaltschie-
nenkontakt wird durch eine spe-
zielle technische Anschaltung
möglich sein.

Signalsteuereinheit SSEF
Die SSEF ist eine kostengünsti-
gere Version der Zentrale SSE 95
mit reduzierten Funktions- und
Ausstattungsmerkmalen. Es ist
aber natürlich auch möglich, das
System mit bereits vorhandenen
Steuereinheiten SSE 95 und
SSE 2 zu betreiben.

Aufbau

Der Aufbau der FFA ist mit und
ohne FALKON®-Warnsystem
möglich. Die Warngeber lassen
sich innerhalb der FFA ohne
großen Aufwand umsetzen.
Somit ist keine Bestückung der
gesamten Absperrungslänge
nötig, sondern das FALKON
kann immer am „Brennpunkt“
eingesetzt werden. Dies wirkt
sich hochgradig kostenminimie-
rend aus (Abbildung 4).

Eine maximale Bestückung mit
acht WGF pro ZSF ermöglicht
den Aufbau von 17 Absper-
rungsfeldern.

wacht werden. Jede Steuerein-
heit ist mit leistungsstarken Ak-
kus bestückt.

Die Warnsignalpegel stellen sich
automatisch sicher über den
Störpegel ein.

Der Warnsignalpegel wird im
Bereich von 100 – 105 dB(A)
automatisch proportional an
den jeweiligen Geräuschpegel
der Baustelle angepasst, und
zwar gleichmäßig über den ge-
samten Arbeitsbereich, ohne
dass „Signalpegellöcher“, wie
sie bei leistungsschwachen
AWS auftreten, entstehen.

Es liegt eine gleichmäßige, ho-
mogene Schallpegelverteilung
des Warnsignals im Arbeitsbe-
reich vor, und die Anwohner der
Baustelle und das Baustellen-
personal werden nicht mit un-
nötig hohen Signalpegeln be-
schallt. Dies gilt ebenso für den
Randbereich der Baustelle, in
dem der Störpegel normaler-
weise niedriger ist als im Zen-
trum der Baustelle.

Eine Abschaltung der akusti-
schen Warnung in städtischen
Bereichen in den Nachtstun-
den erscheint nicht mehr erfor-
derlich.

Steuereinheit ZSF
Die Steuereinheit ZSF verfügt
über zwei Anschlüsse für Warn-

Abbildung 3: Graphische Darstellung von Signalpegeln verschiedener Warngeber.
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Weitere ZSF sowie die SSE-
Komponenten können über die
herkömmlichen Warngeberka-
bel der Autoprowa angeschlos-
sen werden.

Zusammen-
fassung

FALKON ist ein neuartiges Si-
cherungssystem, dass durch
eine technische Maßnahme die
räumliche Trennung, z.B. vom
Gleisbereich des Nachbarglei-
ses, verwirklicht und zusätzlich
eine sichere Warnung vor der
Fahrt, z.B. im Nachbargleis, rea-
lisiert.

Die Beschäftigten haben so die
Möglichkeit, den Gleisbereich
zu verlassen, wenn die feste
Absperrung nahe am Nach-
bargleis, d.h. um mehr als 0,2 m
in dessen Gleisbereich, instal-
liert wurde.

Damit könnten höhere Vorbei-
fahrgeschwindigkeiten möglich
werden und im Arbeitsgleis
bleibt ein größerer Raum für
gleisfahrbare Baumaschinen.

Durch die innovative Technik des
ZÖLLNER Systems FALKON
können die Kosten erheblich
unter denen der üblichen, bisher
eingesetzten AWS gehalten
werden.

Das homogene Schallfeld die-
ser Technologie erzeugt einen
gleichmäßigen und damit opti-
malen Signalempfangsbereich

im gesamten Arbeitsbereich.
Durch den Autoprowa-Effekt
werden die Signalpegel den
Lärmschwerpunkten der Bau-
stelle angepasst und unnötiger
Lärm vermieden.

Trotzdem ist eine sehr gute
Wahrnehmbarkeit und Akzep-
tanz dieser Signale gewährleis-
tet.

Die EUK ist gemeinsam mit
Berufsgenossenschaften, die
für Unternehmen zuständig sind
die im Gleisbereich und an Fahr-
leitungen tätig werden, erneut
mit einem Stand auf der alle
zwei Jahre stattfindenden Mes-
se „InnoTrans“ vertreten.

Die „InnoTrans“ ist die internati-
onale Fachmesse für Verkehrs-
technik der Schienenbahnen mit

Angeboten insbesondere zur
Fahrzeugtechnologie, Bahn-
bau, Fahrgastinformationssys-
temen und findet in der Zeit
vom 21. bis 24. September
2004 in Berlin auf dem Messe-
gelände am Funkturm statt. Es
werden weit über 1000 Aus-
steller erwartet.

Die Unfallversicherungsträger
(UVT) präsentieren sich, wie

Die Warngeber lassen sich in-
nerhalb der FFA ohne großen
Aufwand umsetzen. Somit ist
keine Bestückung der gesam-
ten Absperrlänge nötig, son-
dern das FALKON kann im-
mer am „Brennpunkt“ einge-
setzt werden. Dies wirkt sich
hochgradig kostenminimierend
aus.                                       �

Abbildung 4: Partieller Einsatz des Systems FALKON bei Großbaustellen.

Sie finden uns in Halle 25, der Halle BahnBau, Stand 337.

Weitere Informationen zur InnoTrans, wie z.B. zu den
Öffnungszeiten, zur Anreise usw. erhalten Sie unter der
Internetadresse www.innotrans.de. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.                                                                        �
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EUK auf der Messe InnoTrans 2004 vertreten

Wir laden Sie herz-

lich ein, uns vom 21.

bis 24. September

2004 auf der Messe

InnoTrans zu besu-

chen und mit uns zu

diskutieren.

schon im Jahr 2002, unter dem
Motto:

„Treffpunkt Sicherheit …
Ihre kompetenten Partner“.

In diesem Jahr werden auf dem
Stand der UVT insbesondere
die Gefährdungen von bzw.
durch Zweiwege-Bagger the-
matisiert.

Unter dem Standthema „Der
Zweiwege-Bagger auf der
Arbeitsstelle im Gleisbe-
reich“ werden die Aspekte:

� Sicherung der Arbeitsstelle
gegenüber der Fahrt im be-
nachbarten Gleis,

� Rückraumüberwachung,

� Gefahr durch Fahrleitungen,

� Gefahr für das
benachbarte Gleis,

� Hebezeugeinsatz,

� Gesundheitsschutz, Diesel-
motoremission,

visualisiert.



Sicher arbeiten –
es lohnt zu leben

E i s e n b a h n - U n f a l l k a s s e

Gleise sicher
überqueren …

… aber niemals ohne Warnkleidung!


